
1.  PERSONALGEBÜHREN  Betrag/Std.  

1.1  Brand- und Hilfeleistungseinsätze 
je Einsatzkraft  

 
36,00 €  

1.2  Brandsicherheitsdienst 
je Einsatzkraft  

 
12,00 €  

 

Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als 4 
Stunden, 
so sind die Kosten für eine den eingesetzten 
Feuerwehrangehörigen 
verabreichte einfache Erfrischung und Stärkung 
zu erstatten.  

 
 
 

3,50 €  

   
2.  FAHRZEUGGEBÜHREN  Betrag/Std.  Betrag/Km  

 Einsatzleitwagen ELW 1  32,00 €  1,20 €  

 Mannschaftstransportfahrzeug MTF  27,00 €  1,20 €  

 Gerätewagen Nachschub GW-N  58,00 €  1,20 €  

 Personenkraftwagen Pkw  29,00 €  1,20 €  

 Tragkraftspritzenfahrzeuge    
 TSF  64,00 €  1,20 €  

 TSF-W  92,00 €  1,20 €  

 Löschgruppenfahrzeuge    
 LF 8  104,00 €  1,20 €  

 LF 8/6 W  104,00 €  1,20 €  

 LF 16/12  138,00 €  1,50 €  

 Tanklöschfahrzeuge    
 TLF 16/24 (25)  121,00 €  1,50 €  

 Schlauchwagen    
 SW 1000  58,00 €  1,20 €  

 
*inklusive der Inanspruchnahme der 
Fahrzeug-Normbeladung    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    



3.2  GEBÜHREN FÜR GERÄTE  Grundkosten/Std.  jede weitere Std.  

 Tragkraftspritze TS 8/8  21,00 €  10,00 €  

 Motorkettensäge  12,00 €  6,00 €  

 Stromerzeuger bis 1,0 KVA  15,00 €  7,00 €  

 Stromerzeuger 5,0 KVA  23,00 €  12,00 €  

 Stromerzeuger 8,0 KVA  40,00 €  15,00 €  

 Mehrzweckzug  17,00 €  9,00 €  

 Öl-Wasser-Sauger  12,00 €  6,00 €  

 Trennschleifer  12,00 €  6,00 €  

 Handscheinwerfer  7,00 €  3,00 €  

 Auffangbehälter bis 100 l  9,00 €  5,00 €  

 Auffangbehälter bis 500 l  12,00 €  6,00 €  

 Auffangbehälter bis 5.000 l  21,00 €  10,00 €  

 Ölsperre je 10 Meter  58,00 €  29,00 €  

 Be- und Entlüftungsgerät  64,00 €  32,00 €  

 

Die Gebühren für den Einsatz 
der Atemschutzgeräte 
werden nach der 
Gebührenordnung der 
feuerwehrtechnischen 
Werkstätten berechnet.  

  

    3.3  PUMPEN  Grundkosten/Std.  jede weitere Std.  

 
Öl- oder Ölabsaugpumpe 
einschl.    

 
Stromerzeuger über 200 
l/min.  69,00 €  35,00 €  

 Elektrotauchpumpe  58,00 €  29,00 €  

 Flüssigkeitssauger  29,00 €  15,00 €  

 Wasserstrahlpumpe  12,00 €  6,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    



4  GEBÜHREN FÜR AUF ZEIT ÜBERLASSENE 
GERÄTE/AUSRÜSTUNGEN   

   4.1  Wasserfördergeräte  je Tag  

 Strahlrohr allgemein  6,00 €  

 SCHLÄUCHE   
 D-Druckschlauch  6,00 €  

 C-Druckschlauch  12,00 €  

 B-Druckschlauch  15,00 €  

 A-Saugschlauch  9,00 €  

 Hochdruckschlauch 30 m  23,00 €  

 

Die Ausleihgebühr für Druck- und Saugschläuche erhöht sich um die 
jeweilige Gebühr für das Prüfen, Waschen und Trocknen je 
Schlauch.  

 WASSERFÜHRENDE ARMATUREN   
 Standrohr mit Schlüssel  12,00 €  

 Verteiler  12,00 €  

 sonst. Wasserführende Armaturen je Stück  9,00 €  
   4.2  LÖSCHGERÄTE  je Tag  

 Feuerlöscher  9,00 €  

 Kübelspritze  6,00 €  

 Löschdecke  6,00 €  

 

Neufüllung der Feuerlöscher nach Einsatz-Gebrauch 
Für die Neufüllung der beim Einsatz gebrauchten Feuerlöscher 
werden die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. 
Die Löschpulver-Entsorgung wird nach Zeitaufwand und tatsächlich 
entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.  

   4.3  LEITERN  je Tag  

 Steckleiterteil  5,00 €  

 Schiebeleiter  23,00 €  

 Klappleiter  6,00 €  
   4.4  SONSTIGE GERÄTE   

 

Die Gebühr richtet sich nach den aufgeführten Stundensätzen 
einschließlich Wiederbeschaffungskosten. 
Nicht aufgeführte Geräte werden nach Aufwand und Zeit berechnet.  

 
 
 
 

 

   



4.5  LEIHGEBÜHR FÜR AUSTAUSCHGERÄTE 
während Reparaturarbeiten  je Tag  

 Tragkraftspritze TS 8/8  9,00 €  

 Atemschutzgerät  7,00 €  

 Fahrzeugfunkanlage  6,00 €  

 Handfunksprechgerät  5,00 €  
   4.6  REPARATUREN   

 
Die Gebühren werden nach Arbeitsaufwand und Arbeitszeit 
berechnet.  

   

5.  
GEBÜHREN FÜR PRÜFUNG/WARTUNG 
FEUERWEHRTECHNISCHER GERÄTE UND 
AUSRÜSTUNGEN   

 

Die Gebühren für die Geräteprüfung/-wartung werden je Stück 
erhoben, bzw. bei nicht erfassten Gerätschaften nach Reinigungs- 
und Prüfungsaufwand berechnet. Erforderliche Ersatzteile und 
sonstiger Materialaufwand aller Art werden zu Tagespreisen zzgl. 15 
% Aufschlag abgegeben und dem Leistungs- nehmer gesondert 
berechnet.  

   5.1  Atemschutzgeräte   
 Prüfen/Füllen von Flaschen/Geräten:  je Stück  

 Lungenautomat  9,00 €  

 Atemschutzmaske  9,00 €  

 Atemschutzgerät  20,00 €  

 Reinigen und Desinfizieren:  je Stück  

 Atemschutzgerät  9,00 €  

 Atemschutzmaske  6,00 €  
   5.2  Schläuche  je Stück  

 Prüfen, Waschen und Trocknen  12,00 €  

 Vulkanisieren  14,00 €  

 Einbinden/Fortbinden von Kupplungen:   
 A-Kupplung  15,00 €  

 B-Kupplung  10,00 €  

 C-Kupplung  8,00 €  

 D-Kupplung  7,00 €  
 
 
 
 
 

  

   



5.4  PRÜFEN DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNG  je Stück  

 Sicherheitsgurte  9,00 €  

 Feuerwehrleine  9,00 €  

 

Im Einsatz gebrauchte persönliche Ausrüstungsgegenstände werden 
nach Reinigungs- und Prüfungsaufwand berechnet. Erforderliche 
Ersatzbeschaffungen werden zum Tagespreis dem Leistungsnehmer 
in Rechnung gestellt.  

   5.5  PRÜFEN VON PUMPEN  je Stück  

 1.600 l Nennleistung  21,00 €  

 800 l Nennleistung  17,00 €  

 400 l Nennleistung  15,00 €  

 200 l Nennleistung  12,00 €  
   5.7  PRÜFEN VON LEITERN  je Stück  

 
Anstell-, Steck-, Klappleitern, Einreißhaken, 
Krankentrage  12,00 €  

 2-teilige Schiebeleiter  12,00 €  

 3-teilige Schiebeleiter  12,00 €  
   
5.8  REINIGEN UND PRÜFEN VON 

SCHUTZBEKLEIDUNG  je Stück  

 
Reinigen, Desinfizieren, Prüfen von 
Vollschutzanzügen  35,00 €  

   6.  PAUSCHALGEBÜHREN   
 Entfernung von Insekten pauschal/je Einsatz  60,00 €  
   7.  GEBÜHREN FÜR BESONDERE LEISTUNGEN   
7.1  Für Einsätze wie z. B.  

• Öffnen einer Tür  
• Säubern von Verkehrsflächen 
• Entfernen von Eiszapfen u. ä. 
• Eigentumssicherung 

werden die Gebühren nach ausgerückten Fahrzeugen und dem 
tatsächlichen Zeit-, Material- und Personalaufwand gemäß 
Gebührenverzeichnis berechnet.  

7.2  Gebühren für   
7.2.1  Missbräuchliche Alarmierung und Fehlalarmierung aus vorsätzlichen 

und fahrlässigen Gründen werden nach ausgerückten Fahrzeugen 
und Zeit-, Material- und Personalaufwand gemäß 
Gebührenverzeichnis berechnet.  

  
   



8.  ÖLBINDE-, SÄUREBINDE- UND 
SCHAUMMITTEL   

 

Der Verbrauch von Ölbinde-, Säurebinde- sowie Schaummitteln wird 
nach den Wiederbeschaffungskosten zzgl. 15 % 
Verwaltungskostenzuschlag berechnet.  

   9.  ENTSORGUNG   

 

Die Entsorgung von aufgenommenen Öl- und 
Kraftstoffen, sonstigen Chemikalien sowie 
Ölbinde-, Säurebinde- und Schaummitteln wird 
nach den tatsächlichen Kosten berechnet.  

 

 


